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Gegenstand und Gang der Untersuchung

A. Anlass der Fragestellungen

Der mit der Postreform II eingeschlagene Kurs der Liberalisierung des Tele-
kommunikationssektors und die sich stetig verändernden technischen Errungen-
schaften im Mediensektor haben zu medien- und gesellschaftsrechtlichen Konstel-
lationen geführt, die eine genauere Betrachtung einfordern.

Denn die zunehmende Verbreitung von schnellen Internetzugängen und eine
damit verbundene Habitualisierung des Abrufs von Bewegtbildinhalten über das
Internet führen zu einer steigenden Anzahl entsprechender Angebote. Ganz gleich,
ob es die Videobotschaften der Bundeskanzlerin, die Berichterstattung über die
1. Fußballbundesliga oder die Anreicherung von Wortbeiträgen mit bezugnehmen-
den Bewegtbildmaterial sind – als Übertragungsmedium fungiert das World Wide
Web. Dadurch nähern sich ursprünglich getrennt voneinander und nebeneinander
bestehende Phänomene des Rundfunks, der Presse, der Telekommunikation und der
Telemediendienste an. Einzelne Angebote, wie etwa das Web-TVoder das IP-TV in
geschlossenen oder offenen Netzen, weisen, abgesehen vom Distributionsweg, die
Merkmale des klassischen Fernsehens auf.

Die Grenzen zwischen den Übertragungswegen und den Inhalten scheinen damit
zunehmend zu verschwimmen, weshalb dies eine Veränderung des tradierten ver-
fassungsrechtlichen Verständnisses der Telekommunikation und des Rundfunks
bewirken kann. Denn es werden jegliche digitale Inhalte, unabhängig davon, ob es
sich um klassisches Fernsehen im herkömmlichen rechtlichen Sinne oder lediglich
um kurze Amateurvideos handelt, technisch gleich behandelt und in einem binären
Code übertragen. Eine technik- und inhalteneutrale Bewertung der zu übertragenden
Dienste scheint entgegen der gegenwärtigen verfassungs- und einfachgesetzlichen
Unterscheidung vollends angezeigt zu sein. Welche Auswirkungen diese Verände-
rungen sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht mit sich bringen, ist
noch nicht abschließend beantwortet worden.

Das stark ansteigende Bedürfnis nach datenintensiven Diensten, die vermehrte
Vernetzung von Maschinen und die anziehende Nachfrage nach mobiler Internet-
nutzung werden zukünftig höhere Investitionen der TK-Unternehmen in den Ausbau
ihrerNetze erfordern. InAbhängigkeit von der verwendeten Technikwird die von der
Bundesregierung verfolgte Breitbandstrategie zum Ausbau der Netze Kosten zwi-
schen 20 und 80 Milliarden Euro verursachen. Damit soll eine flächendeckende
Versorgung der Gebiete mit leistungsstarker Leitungstechnik gewährleistet werden,
um den technischen Anforderungen an Übertragungsgeschwindigkeiten, die ein



wirtschaftliches Wachstum in den kommenden Jahrzehnten erst ermöglichen soll,
entsprechen zu können. Die anfallenden Kosten können nicht allein dem Bund und
den Ländern aufgelastet werden. Die TK-Unternehmen haben ebenfalls einen Anteil
der Ausgaben zu tragen. Diese Kostenlast wird die TK-Anbieter schwer treffen, denn
sie agieren auf einem Markt, der von einem starken Wettbewerb mit niedrigen
Gewinnmargen geprägt wird. Dabei stehen die verschiedenen TK-Gesellschaften
nicht allein im internen Wettbewerb zu einander, sondern zusätzlich in einem
Wettbewerb zu den diversen Kabelnetzbetreibern.

Um den finanziellen und kompetitiven Anforderungen zu genügen, bedarf es
einer innovativen Erweiterung des Angebotes. Damit wird es einem TK-Unter-
nehmen ermöglicht sich von der Masse der Wettbewerber positiv abzuheben. Das
Angebot eigener Fernsehinhalte, das die ursprüngliche Grenzziehung zwischen dem
Transport der Signale und denNetzinhalten zunehmend aufweichen lässt, stellt einen
Mehrwert für den Kunden dar und erscheint deshalb als eine geeignete Möglichkeit
für ein TK-Unternehmen, im wettbewerblichen Ringen um die Gunst des Kunden
einen entscheidenden Vorteil zu erzielen.

Dieser Umstand bedürfte im Grunde keiner Erwähnung, würde er nicht auf eine
Besonderheit auf dem liberalisierten Telekommunikationsmarkt treffen. Bei der
Öffnung des Telekommunikationsmarktes für den Wettbewerb sind neben dem ur-
sprünglichen Monopolisten und weiteren internationalen Staatskonzernen, deren
öffentliche Beteiligungen die Staaten kontinuierlich abbauen, ebenfalls kleinere,
vorwiegend regional aufgestellte Telekommunikationsunternehmen entstanden.
Deren Inhaberstruktur unterscheidet sich auf nationaler Ebene insofern von dem
ehemaligen Monopolisten, der Deutschen Telekom AG (DTAG), dass sie sich
vollständig oder anteilig in der Hand von Kommunen, Städten und Landkreisen
befinden. Verfolgt man nun den Gedanken des Anbietens von Rundfunkinhalten
durch Telekommunikationsunternehmen weiter, stößt man unweigerlich auf das
verfassungsrechtliche Gebot des staatsfernen Rundfunks. Dieses verfassungsrecht-
liche Spannungsverhältnis zwischen der privatwirtschaftlichen Dienstleistungser-
bringung im Telekommunikationssektor und der Veranstaltung staatsfernen Rund-
funks soll im Folgenden näher betrachtet werden.

Es sind nicht lediglich die kleineren Telekommunikationsgesellschaften, die eine
vergleichbare Inhaberstruktur aufweisen und an einer Rundfunkveranstaltung in-
teressiert sind, um ihren Kunden Bündelprodukte aus Internet, Telefon und TV an-
zubieten. Obgleich sich der Bund als Anteilseigner noch nicht vollständig aus dem
Unternehmen zurückgezogen hat, bietet die DTAG im Rahmen ihres IP-TV-Ange-
botes redaktionell gestaltete Berichterstattung zu der 1. Fußballbundesliga im Pro-
grammangebot an, bewirbt dieses und beteiligte sich sogar selbst amBieterverfahren
für den Erwerb von Rechten an der Berichterstattung über die 1. Fußballbundesliga.
In diesem kompetitiven Umfeld, in dem wegen der geringen Finanzkraft der alter-
nativen regionalen Anbieter Fusionen kaum zu erwarten sind bzw. der Erwerb von
Premiuminhalten, wie etwa den Verwertungsrechten an der 1. Fußballbundesliga,
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nicht in Betracht kommen, bietet sich für die regionalen TK-Anbieter eineBesinnung
auf deren regionale Verbundenheit mit der Ausstrahlung von TV-Inhalten mit re-
gionalem Bezug an, mithin also Lokal- bzw. Regionalfernsehen.

Dabei begegnen diese Erwägungen einer weiteren sowohl tatsächlichen als auch
rechtlichen Besonderheit. Denn der regionale Raum ist hinsichtlich regional aus-
gerichteter Medien überwiegend gering bzw. einseitig entwickelt. Die Existenz von
mehreren regional ausgerichteten Rundfunkveranstaltern stellt die Ausnahme dar.
Die Tagesberichterstattung über regionale Ereignisse übernimmt in der überwie-
genden Mehrzahl der Landkreise eine einzelne auf die Region ausgerichtete Ta-
geszeitung. Tatsächlich bestehen im regionalen Bereich häufig sog. Doppelmono-
pole. Mithin bespielt ein einziges Medienhaus den regionalen Bereich mit seiner
redaktionell gestalteten regionalen Berichterstattung sowohl über das Printmedium
Tageszeitung als auch über einen regional ausgerichteten Rundfunksender. Mit einer
Etablierung von weiteren Akteuren im regionalen publizistischen Wettbewerb
könnte somit eine Stimulierung des Meinungsmarktes einhergehen und der Wett-
bewerb unter den Medienhäusern zu Gunsten der dort lebenden Bevölkerung an-
geregt werden. Dies ist nicht allein für die Region von Bewandtnis. Schließlich findet
zum einen die Meinungsbildung zu kommunalen Belangen vorwiegend durch die
lokal ausgerichteten Medien der Regionen statt und zum anderen ist dieser Mei-
nungsbildungsprozess entscheidend für politische Wahlen, die sich sowohl auf der
kommunalen Ebene, als auch auf der Landesebene und auf der Bundesebene bis hin
zur europäischen Ebene auswirken.

B. Fragestellungen

Vor dem beschriebenen Hintergrund stellt sich die Frage, welche rechtlichen
Auswirkungen die in Art. 87 f GG verankerte Liberalisierung des TK-Marktes auf
die Rundfunkfreiheit hat. Ist es unter Beachtung der europarechtlichen, verfas-
sungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Bestimmungen möglich, dass staatliche
bzw. halbstaatliche Telekommunikationsunternehmen ebenfalls eigene redaktionell
gestaltete Rundfunkdienste, seien esWeb-TV-Dienste oder IP-TV-Dienste oder auch
klassische Rundfunkdienste der Öffentlichkeit, anbieten? Insbesondere spielt bei der
Beantwortung der aufgeworfenen Frage der Umstand eine Rolle, dass eine technisch
bedingte Begrenzung der Senderanzahl wegen bestehender Frequenzknappheit wohl
der Vergangenheit angehören wird, weshalb eine Neujustierung des Gebots der
Staatsferne angezeigt sein kann. Die Auswirkungen eines sich verändernden Nut-
zungsverhaltens des Rezipienten sind in diese Überlegungen mit aufzunehmen und
zu berücksichtigen.

Als zentrale Bestimmung des liberalisierten TK-Marktes ist Art. 87 f GG in seiner
Reichweite noch nicht abschließend bestimmt. Er enthält u. a. die verfassungs-
rechtliche Direktive, dass Telekommunikationsdienstleistungen als privatwirt-
schaftliche Tätigkeiten sowohl von den Nachfolgeunternehmen der Deutschen
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